


Beschlussvorschlag zur Stellungnahme der Rechtsanwälte Engemann & Partner vom 
03.06.2015 zur 45. Änderung des Flächennutzungsplanes „Konzentrationszonen für 
die Windenergienutzung“, Anlage II; SV IX/216 

 

Kurze Inhaltswiedergabe :  

Die richtige Darstellung der südlichen Anlagen in der Konzentrationszone „COE 01“ wird 

begrüßt.  

 

Abwägungsergebnis: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

Kurze Inhaltswiedergabe: 

Gegen die isolierte Einzeldarstellung (statt einer Verschmelzung mit der nördlich liegenden 

größeren Zone) werden Bedenken geäußert. 

 

Abwägungsergebnis: 

Grundlage der Ursprungsfassung (Plan, der öffentlich ausgelegt worden ist) war ein etwas 
weiter südlich verorteter Standort der in Rede stehenden Windkraftanlage. Wie bei allen 
anderen Bestandsanlagen am Rand der Konzentrationszone COE 01 wurden diese Anlagen 
trotz entgegenstehender Tabukriterien „eingefangen“, also mit der Konzentrationszone, so 
wie sie sich aus der Anwendung der Tabukriterien ergeben hat, verbunden. Diese 
Vorgehensweise beruht auf der Erkenntnis, dass dort, wo bereits Baugenehmigungen erteilt 
worden sind, kein Raum mehr ist für pauschale Vorsorgeabstände. 

Nach diesem Arbeitsschritt folgt die Prüfung, ob die so entstandenen Flächen breit genug 
sind, um eine Windkraftanlage voll vollständig aufzunehmen, wobei hier von einem sehr 
kleinen Durchmesser (70 m) zugunsten der Anlagenbetreiber ausgegangen worden ist. Im 
Zuge dieser Abrundungen ist die Tropfenform entstanden. 

Nun wurde die Anlage nach Norden in Richtung auf die hier sehr schmal zulaufende 
Konzentrationszone verschoben. Wieder wurde im ersten Arbeitsgang der verschobene 
Anlagenstandort „eingefangen“ und mit der südlichen Spitze verbunden. Das dann folgende 
Abrunden ließ keine zusätzliche Fläche mehr übrig, so dass die vorhandene Anlage zur 
Bestandsicherung mit einem 100 m großen Kreis dargestellt wurde. Dieser Kreis hat keine 
Verbindung zur nördlich anschließenden Zone, da die Flächen keine ausreichende Breite 
mehr aufweisen. Im Übrigen ist dem Einwender entgangen, dass auch die vorher etwas 
größere Fläche, die nur größer war, weil der Anlagenstandort versehentlich zu weit südlich 
verortet worden war, nicht mit der „Hauptzone“ verbunden war. 

Diese Vorgehensweise deckt sich mit dem aktuellen Ratsbeschluss, der explizit darauf 
abzielt, den Altanlagenbestand in seiner heutigen technischen Ausprägung zu sichern, aber 
nicht mehr. Der 100m-Kreis ist bereits ein Zugeständnis an die der Planunterlage (DGK) 
innewohnende Ungenauigkeit. 

 

Die Bedenken werden zurückgewiesen.  


